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Vertragsanlage Nr. 

Vergabenummer Maßnahmenummer 

Maßnahme 

Leistung/CPV 

Anlage zu § 5 
Spezifische Leistungspflichten der Technischen Ausrüstung 

Anlagengruppe/n: 

(Objekt/e) 

Die Bewertung der Prozentsätze, die auf die einzelnen Teilleistungen der nachfolgend 
aufgeführten Leistungsphasen (Lph) entfällt, erfolgt auf Basis der Bewertungstabellen 
zu § 8 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) (Simmendinger, 
abrufbar bei www.ibr-online.de). Mit der nachfolgenden Bewertung (= Prozentsätze) 
werden die angekreuzten Honoraranteile für Einzelleistungen Vertragsbestandteil. 

Grundleistungen der Grundlagenermittlung 
Teilleistungen der Lph 1 

Technische 
Ausrüstung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

Summe Lph 1 (max. 2,00 v. H.) 
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Grundleistungen Vorplanung 
Teilleistungen der Lph 2 

Technische 
Ausrüstung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 
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 f) 

 g) 

Summe Lph 2 (max. 9,00 v. H.) 

Grundleistungen der Entwurfsplanung 
Teilleistungen der Lph 3 

Technische 
Ausrüstung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 
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 d) 

 e) 

 f) 

 g) 

 h) 

Summe Lph 3 (max. 17,00 v. H.) 
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Grundleistungen Genehmigungsplanung 
Teilleistungen der Lph 4 

Technische 
Ausrüstung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

Summe Lph 4 (max. 2,00 v.H.) 

Grundleistungen Ausführungsplanung 
Teilleistungen der Lph 5 

Technische 
Ausrüstung 

v.H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
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 e) 

 f) 

Summe Lph 5 (max. 22,00 v. H.) 

Grundleistungen für die Vorbereitung der Vergabe 
Teilleistungen der Lph 6 

Technische 
Ausrüstung 

v. H-Satz

 a) 
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 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

 f) 

Summe Lph 6 (max. 7,00 v. H.) 
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Grundleistungen für die Mitwirkung bei der Vergabe 
Teilleistungen der Lph 7 

Technische 
Ausrüstung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 

 e) 

 f) 

Summe Lph 7 (max. 5,00 v. H.) 
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Grundleistungen für die Objektüberwachung (Bauüberwachung) 
und Dokumentation 
Leistungen der Lph 8 

Technische 
Ausrüstung 

v.H.-Satz

 a) 

 b) 
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 c) 

 d) 

 e) 

 f) 

 g) 

 h) 

 i) 

 j) 
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 k) 

 l) 

 m) 

 n) 

 o) 

 p) 

Summe Lph 8 (max. 35,00 v. H.) 
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Grundleistungen für die Objektbetreuung 
Leistungen der Lph 9 

Technische 
Ausrüstung 
v. H.-Satz

 a) 

 b) 

 c) 

Summe Lph 9 (max. 1,00 v. H.) 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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Besondere Leistungen 

Lph Nr. Bezeichnung der Leistung 
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	ag_f_t39: Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den Ausführungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplänen, den einschlägigen Vorschriften (z.B. allen materiell rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften) und den allge¬mein anerkannten Regeln der Technik; Überwachen der Bauarbeiten von Beginn an durch ausreichende Kontrollen auf der Baustelle Beaufsichtigen durch Inaugenscheinnahme von schadensgeneigten Leistungen und solchen, die eine besondere Sorgfalt der Ausführung verlangen, sowie von Leistungen, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind; Wahrnehmen der Pflichten des Bauleiters nach der Bauordnung Berlin (BauO Bln). Überwachen der Bauarbeiten von Beginn an durch ausreichende Kontrollen auf der Baustelle; Beaufsichtigen durch Inaugenscheinnahme von schadensgeneigten Leistungen und solchen, die eine besondere Sorgfalt der Ausführung verlangen, sowie von Leistungen, deren Ergebnisse durch die nachfolgende Bautätigkeit nicht mehr zugänglich sind;
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Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von Mängeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber, fachtechnisches Feststellen der Abnahmereife der Leistungen und des Leistungszustandes gemäß § 4 Nummer 10 VOB/B unter Mitwirkung anderer an der Planung und der Objektüberwachung fachlich Beteiligter; Einholen der jeweils erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Bedienungsanleitungen, Prüfprotokolle, Übereinstimmungsnachweise, Erstellen der Abnahmeniederschrift (siehe V 441) sowie der sonstigen Feststellungs¬niederschriften (u.a. Mängel, Vorbehalte etc.);
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	ag_f_t54_1: 1,00
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	ag_f_t55: Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche festgestellten Mängel (einschließlich notwendiger Begehungen), längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschließlich notwendiger Begehungen; Die fachliche Bewertung hat in Textform zu erfolgen; eingeschlossen sind Angaben zum Mangelsymptom, zur möglichen Beseitigung, zu Verursacher und betroffenen Leistungsbereich und zur Angemessenheit der Nacherfüllungsfrist);
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	ag_f_t06: Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage;
	ag_f_t13: Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschätzen von jährlichen Bedarfswerten (z.B. Nutz-, End- und Primärenergiebedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anlagen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des  Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestimmender Dimensionen (neben grundlegenden Angaben zu Bezeichnung, Lage, Abmessungen von Nutzungen, Flächen und Einbauten in notwendigen Grundrissen, Schnitten und Ansichten sind die wesentlichen Bestandteile der Technischen Anlagen und die Führung und Anordnung von wesentlichen Leitungen, Kabeln, Kanälen, Rohren, Schächten usw. in Bauwerken und Frei- bzw. 
	ag_f_t13b: Außenanlagen darzustellen); Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen, Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben z.B. für Energie-bilanzierungen, Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen; Soweit der Auftraggeber oder der Objektplaner vom Auftraggeber autorisierte Unterlagen zur Verfügung stellt, sind diese maßgebend und vom Auftragnehmer zu prüfen. Alle Pläne und zeichnerischen Darstellungen müssen die erforderlichen Maße und Angaben enthalten, die für die Kostenberechnung nach DIN 276:2018-12 erforderlich sind;
	ag_f_t40: Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten (in zeitlicher und technischer Hinsicht); Systematische, umfassende Einarbeitung in fremde Ausführungsplanung einschließlich der Werkstattzeichnungen, dabei erkannte Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften sowie erkennbare Überschreitungen der Kostenobergrenze hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen; die Zeichnungen sind mit einem Vermerk zu versehen und damit als die für die Ausführung verbindlichen zu kennzeichnen. Eventuelle Bedenken gegen die vorgelegte Ausführungsplanung hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Die Verantwortung des Ausführungsplaners wird hierdurch nicht eingeschränkt; Von der für die Ausführung verbindlichen Ausführungsplanung sowie von den mit den ausführenden Firmen abgeschlossenen Verträgen darf nur mit Zustimmung 
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